
Bekanntmachung der Gemeinde Sukow  
 

 
Innerhalb der Zeitspanne vom 01.April bis 31.Dezember 2022 
werden die Bodenschätzungsergebnisse gemäß § 11 des Bo-
denschätzungsgesetzes im Gelände der Gemarkungen 

 

Sukow und Zietlitz 
 
durch den Schätzungsausschuss des Finanzamtes Schwerin 
überprüft. 
 
Gemäß § 15 des Bodenschätzungsgesetzes ist den mit den ört-
lichen Arbeiten zur Durchführung dieses Gesetzes Beauftragten 
das Betreten der Grundstücke zu gestatten. Die für die Zwecke 
der Bodenschätzung als notwendig erachteten Maßnahmen, 
z.B. Aufgrabungen, sind zuzulassen. 
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